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Urtier mobernc 97tööet.
(©cptub.)

3n manchen ©ebieten paben
Wir uns beute fdjon boHfommen
baran gewöhnt, auf jebe fünft'
Ierifcpe ©eftaltung su üergtcgien :

eiu SOßagen, eiu Scpiff, ®tnge,
bie in früheren 3eiten reidjeS

Ornament trugen, werben beute allein für ihren BemegungS*
gWecf gebaut, gleich einer Siafdjtne, unb bocb befriêbigen fie
in ihrer eleganten, fnappen, £)aarfcf)arfen Slnpaffung an ben

3toetf auch unfer äftf)etifcf)e§ Bebürfnifj. Sollen mir eS nun
beim SJtöbel ähnlich machen? Sollen mir baS Ornament
gang Ü6er Borb werfen? Stein, baS mögen bie oergangeu*
peitslofen SImerifaner thun, wo aber eiu bnrch bie 'Sapr*
hunberte überliefertes Bebürfnijf nach Sunftformen in §auS=
unb SBohngeräth oorpanben ift, ba foil eS auch Weiter ge*
pflegt unb befriebigt werben. Oer Schmuef eines StöbelS
mufj aber aus biefem felbft erwachfen. ®iefe3 foil fiep or*
ganifcp entmicfeln, wie bie üßftange. Sagegen wirb jefct Biel«

fach gefehlt. 3Jtan überträgt bielfach, bie Stplforberungen
mijperftepenb, bie äufeere Stplart eines ©aufeS auf baS

Snnere. litau nimmt bie formen ber Slrdjiteftur, wenn man
ein SJtöbel herrichten will. ®aS ift ein beguemer aber ge*
fahrboHer SBeg. Stimmt man bie architeftonifcfjen formen
unberänbert auf bie Stöbe! hinüber, fo geht ber ©ebraucpS*
gmeef bollftän&ig berloren; baS ift bie fepmere STnflage gegen
unfer heutiges Sifcplerpanbrnerf. 2Bir haben SJtöbel, bie mit

3ierleiften, Säulen, ©efimfen unb (Siebein förmlich über*
laben finb. Sie gehören nicht in bie SBopnungen. ©S
gibt ja in ißrunfgentächern unb öffentlichen ©ebäuben noch
©elegenpeit genug, 3iermöbel aufpftellen, an benen fünft*
bodes Ornament ben Stücffiepten ber 3rDecfaiäfeigfeit boran*
ftepen mag. SIber wo ber Siffler für ben ©ebrauep beS

fjaufeS arbeitet, ba foH er perft an ben 3roed benfen unb
baS Stöbet gang unbefümmert um ©tpl unb Sunftform
bauen, ©in oerttünftigeS Ornament wirb fiep mopl aus ber
Oecpnif bon felbft entmicfeln. Son einer oeränberten Stpl*
rieptung ift feineSfatlS eine Befferung gu erwarten; inSbe*
fonbere baS Stofofo, baS bei fepr oerftänbnifpoHer Bepanb*
lung noch grofee Sßirfungen entfalten fönnte, birgt bie ©e*
fapr beS SlbirrenS in noch weit höherem SJtape, als bie
Stenaiffance. ®aS Berbienft ber Berliner Stö'belauSftellung
ift eS, unS gegeigt p haben, wie tief wir in bem Uebel
fteefen. S3egeidf)rtenb mar eS, ba& bie SJtitmirfung fünftlerifch
gefcpulter Gräfte, inSbefottbere ber Slrcpiteften, in ben @nt*
Würfen gang gurüdtrat; wo fie herangepgeu waren, würben
fie nicht einmal genannt. ®aper benn auch bei aller aner*
fennenSmerthen Oücptigfeit ber tedpifchen ßeiftung im ©tu*
geluen ein ©efammteinbruef, ben mau mit ftarrem ©rftaanen
wahrnahm: ein Uebermucpern beS Ornaments unb eine aller
Sernunft fèopn fprecpetibe Sticptbeacptung ber 3®ecfbeftimmung.
Stan fieht Stöbel, bie fich überhaupt niegt reinigen laffen,
au ben Scpränfen fdjarffantige ©efimfe, au benen man fich
ffö&t, an ben Bettftellen aufgefegte Spieen, welche bie Betten
gerrei^en, bie Scpranffüfje finb fo niebrig, ba| fie bem Befeu
ben 3ntritt öerwepren, bie Sihubfäften haben feine ©riffe,
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Ueber moderne Möbel.
(Schluß.)

In manchen Gebieten haben
wir uns heute schon vollkommen
daran gewöhnt, auf jede künst-

lerische Gestaltung zu verzichten:
ein Wagen, ein Schiff, Dinge,
die in früheren Zeiten reiches

Ornament trugen, werden heute allein für ihren Bewegungs-
zweck gebaut, gleich einer Maschine, und doch befriedigen sie

in ihrer eleganten, knappen, haarscharfen Anpassung an den

Zweck auch unser ästhetisches Bedürfniß. Sollen wir es nun
beim Möbel ähnlich machen? Sollen wir das Ornament
ganz über Bord werfen? Nein, das mögen die vergangen-
heitslosen Amerikaner thun, wo aber ein durch die Jahr-
Hunderte überliefertes Bedürfniß nach Kunstformen in Haus-
und Wohngeräth vorhanden ist, da soll es auch weiter ge-
Pflegt und befriedigt werden. Der Schmuck eines Möbels
mutz aber aus diesem selbst erwachsen. Dieses soll sich or-
ganisch entwickeln, wie die Pflanze. Dagegen wird jetzt viel-
fach gefehlt. Man überträgt vielfach, die Stylforderungen
mißverstehend, die äußere Stylart eines Hauses auf das
Innere. Man nimmt die Formen der Architektur, wenn man
ein Möbel Herrichten will. Das ist ein bequemer aber ge-
fahrvoller Weg. Nimmt man die architektonischen Formen
unverändert auf die Möbel hinüber, so geht der Gebrauchs-
zweck vollständig verloren; das ist die schwere Anklage gegen
unser heutiges Tischlerhandwerk. Wir haben Möbel, die mit

Zierleisten, Säulen, Gesimsen und Giebeln förmlich über-
laden sind. Sie gehören nicht in die Wohnungen. Es
gibt ja in Prunkgemächern und öffentlichen Gebäuden noch
Gelegenheit genug, Ziermöbel aufzustellen, an denen kunst-
volles Ornament den Rücksichten der Zweckmäßigkeit voran-
stehen mag. Aber wo der Tischler für den Gebrauch des
Hauses arbeitet, da soll er zuerst an den Zweck denken und
das Möbel ganz unbekümmert um Styl und Kunstform
bauen. Ein vernünftiges Ornament wird sich wohl aus der
Technik von selbst entwickeln. Von einer veränderten Styl-
Achtung ist keinesfalls eine Besserung zu erwarten; insbe-
sondere das Rokoko, das bei sehr verständnißvoller BeHand-
lung noch große Wirkungen entfalten könnte, birgt die Ge-
fahr des Abirrens in noch weit höherem Maße, als die
Renaissance. Das Verdienst der Berliner Möbelausstellung
ist es, uns gezeigt zu haben, wie tief wir in dem Uebel
stecken. Bezeichnend war es, daß die Mitwirkung künstlerisch
geschulter Kräfte, insbesondere der Architekten, in den Ent-
würfen ganz zurücktrat; wo sie herangezogen waren, wurden
sie nicht einmal genannt. Daher denn auch bei aller aner-
kennenswerlben Tüchtigkeit der technischen Leistung im Ein-
zelnen ein Gesammteindruck, den man mit starrem Erstaunen
wahrnahm: ein Ueberwuchern des Ornaments und eine aller
Vernunft Hohn sprechende Nichtbeachtung der Zweckbestimmung.
Man sieht Möbel, die sich überhaupt nicht reinigen lassen,
an den Schränken scharfkantige Gesimse, an denen man sich

stößt, an den Bettstellen aufgesetzte Spitzen, welche die Betten
zerreißen, die Schrankfüße sind so niedrig, daß sie dem Besen
den Zutritt verwehren, die Schubkästen haben keine Griffe,
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fonbern müffeit am ©cfjlüffel berauSgegogen merben (eine
Un6egreifïiiJ)feii, bie übrigens, mie mir beiläufig bemerfen
motten, gleich mancher anberen mit ber fogenanttien Sftennnif*
Tance niâtS gu iijun bat, fonbern un§ aus ber troftlofen
SDtabagoniperiobe überliefert ift), ©iehelauffäbe thronen auf
©cfireibtifcfjen, roo fie ben Sopf bebroben. ®ergleiâen fottte
ficb baS ©ublihim niât gefallen laffcn. ©o lange eS nicbt
felbft guerft nad) ber ©raudjharfeit unb 93cquemlid)£eit beS

ÜDtöhelS fragt, tragt eS eine ©titfdjulb an ber Unöernunft
beffeu, roaS bie Snbuftrie ibm bietet. ©tan batte an bem

©runbfap feft,. baff bas ©tobet für feinen ©ebraudjSgroecl
gebaut fein ntufj. ©tan möge ficb barixt burâ fein bifto*
rifât'S ©efeb irre madjen laffen. SBir finb auf bem SBege,
aucb bierin gu -mirttiâ anmutigen formen p gelangen,
mie ja fdjon bie ©nglänber bamit einen guten Slnfang ge*
matbt haben. ®ie ©efitrâtung, bafj bie Sutift üertoren gebe,
menn man bie 3te"'dtnäfsigleit ber formen in bie erfte Sinie
(teile, ift unbegritubet. — ®ie ©erfammlung nabm erfreu*
ïictjermeife SeffingS SBorte mit ©eifatt auf. ®er ©orfipenbe
bemerfte bap, baS Sunfigemerbe fei für bie SBabrbeit banf*
bar, aucb menn fie bitter fei, unb merbe fie hoffentlich he*

bergigen.

Serfdneöeneö.
®ie ©cbweigertftljc IanmmrtbfdjafUiâe Sïuêfiellung tu

Söcrtt 1893 roirb als achte ©nippe enthalten: eine 3JÎa-
f chilien* unb © er äib e aus ft ellun g, umfaffenb bie
SJÎafâinett unb ©erätbe beS 3felb*, ©arten*, Dbft unb 2Q3ein=

baueS, ber £>auSroirt()fcbaft, ber lanbrnirtbldjaftlid^ext Sieben*

gemerbe, ber ®bierargneifunbe unb beS ®bier* unb ©ftangen*
fâupeS, morauf mir unfere SJlecbatiifer tc. befonberS auf*
merffam machen.

Sujertter îatitounlc ©crocrbcauêficlluug. ®ie 3eit ber

fantonalen ©emerbeauSftellmig pro 1893 ift befinitio auf
1. 3uli bis unb mit 15. ©eptember fefigefebt morben. ®ie
©iutbeilung gefd)iebt in 22 ©ruppen, rooßon bie lebte als
eigene Slbtbeiluttg, geroiffermafsen als Slnbatig unter bem

Slitel: „©rgeugniffe ber altern unb neuern Suuft SugerttS."
©S merbeu blofe ©rgeugniffe ber lugernifdjen ©emerbetbätigfeit
angenommen, gn bieten gehören aud) bie fßrobufte beS

©ereblungSgeroerbeS. ®ie auSgeftellten Dbjefie merben einer

3urp gur ©euribeilung unierftellt. @S merben ®iplome in
brei Slbftufungen ertbeilt. ©ei Slunftgcgenftänben foil üon
jeber ©rätuhuitg abgefcben merben. ©ämuitlicbe SluSftettungS*
gegetiftatibe merben auf Soften beS Unternehmens Derfidjert.
®S roirb ein Satatog ber auSgefteHteit Dbjefte bergefieOt,
unter liamexitlicber äluffübrung ber ShtSftefler unb ber baupt*
fäd)Iicf)ften SJÎitarbeiter an jebent ©tücf. 5tad) oem ©âluffe
mirb ein fummarifd)er ©criât unter Sluffübruitg ber erteilten
®iplome öcröffentität.

®cn Dberlnnbcr ©djmtjleru unb bett juraffifâen Uhren*
maâern roirb Dom ©einer ©rofjen tttatbe für bie ©efâicfung
ber ©SeltauSfteHuug in ©picago ein ©taatsbeitrag oon gu*
lammen 10,000 $r. beroittigt.

®er ©croerbchercin SöifajofSjcll bat als ©orortsfeftion
beS ©erbanbeS tburgauifâer ©eroerbeßereine bie ®uräfübrit:tg
ber fantonalen SebrlingSprüfung übernommen. Sebrlinge,
beglo. Sebrtöäter, unb junge ^anbmerfer, meldte fiâ biefer
©rüfuttg untergeben motten, haben fiâ fpäteftenS®nbe®egem*
ber 1892 bei Gerrit SftutiSbaufer, gabrifant in ©tfâofSgett,

©erbanb appenjettifdjer ©crocrbefcfjuïïebrer.f |©onn=
tag ben 13. Stoßember fonftituirte fiâ ber lebteS 3abr pro*
niforifâ gebitbete ©erbanb appengettifâer ©emerbefâuttebrer
gum groecfe gegenfeitiger Slnregung unb ©elebrung in ©adjen
beS geroerbliâen gortbilbungSfâulroefenS, tbatfräftiger gör*
berung beSfelbcn in unferm Sfanton, fomie ©ertretung gegen*
über ben b- ©ebörben, bem fantonalen föanbroerferöerein unb
beut ©erbanb fâmeigerifâer ©emerbefâuttebrer.

®er ©cwerbeöerein 2öalb bat für feine SJtitplieber eine
^rebitauSfunftSftette erriâtet. ©Tir hoben aus bem bereits
befâloffeneit ©tatut folgenbe ©eftimnupgen heraus : 3am
©âupe gegen fâabeitbringenbeS Sïrebttiren erriâtet ber ®e=
merbeüerein 2Mb bei einem feiner ©titglieber eine .frebit*
auSfunftSftette, auf roelâer ein ©ergeiânife über all' ®ic=
jenigen, bie ihren Srebit mifjbrauâen, geführt mirb. — ®ie
©titglieber beS ©emerbeßereinS finb tierpfliâtet, alle j$ätte
üoit Srebitmifebraudj, auSgemicfen burâ erfolglofen DteâtS*
trieb, bem Inhaber ber SrebitausfunftSftetle burâ fârifttiâe
©tngabe angugeigeu. — ©or ber ©intragung bat bie SluS*

funftSftette bem ©âulbner gu melben, baè bie ©intragung
naâ einer f^rift Don 14 ®agen erfolge, infofern er fiâ niât
ingmifâen fâriftliâ auSmeife, bafe fein ©laubiger bie ©in*
tragung gurücfgiebe. — ®a3 ©ergeiättife foil genauen Slamen,
©eruf unb SBobnort beS ©âulbuerS, ®atum ber ©intragung,
©röjfe beS ©âulbbetrageS enthalten. ®er Stame beS Sre*
bitorS ifi niât aufgufübren. — ®ie ÜJlitglieber beS ©emerbe*
öereinS finb berechtigt, oon ben ©intragungen jebergeit ©infiât
gu nehmen; je naâ Slblauf Don feâ? ©lonaten ift baS

©ergeiânifj ber ingmifâen ©iiigetragenen ben ffltitgliebern
fâriftliâ gar Senntnifj gu bringen. — ®er ©ereinSßoiftanb
ift ermäätigt, mit Snftituten äbnliäer ®enbeng gnr gegen*
feitigen SluSfunftSertbeilung in Serbinbnng gu treten.

Soßgenburgifcljer Sâreiufr= unb8iut«t«MneifterPeretn.
©ontitag ben 27. Stoßember ßerfammelte fiâ ber neugegrünbete
®oggenburgifâe ©âreiner* unb 3iaunermeifter*(5aäßcrein gu
einer aufjerorbentliâen Ipauptßerfammlung.

®er ©erbanb mill ben erften ©âritt feiner ®bätigf<ut
bamit beginnen, bafe er einen auf ßernünftiger ©afiS be*

rul)enben unb ben gegenroärtigen ©erbältniffen entfpreâenben
©reistarif (©Unimaltarif) für geroöbnltäe, in ben betreffenben
©erufSgmeigen ftetS ßorfommenbe Arbeiten im ©au* unb
©töbelfaäe, einführen mitt. ®iefeS bßäft geitgemä^e ©or*
geben ber ©erufSfollegen eines meit ßergroeigtett unb Der*

breiteten §anbmerfS barf ßon Sebermann unb gang befonberS
üon ben g-aâintereffenten freubiß begrübt merben, unb ßerbient
baSfelbe aud) bie Slufmerffamteit eines meitern ©ublifumS
in ßottem SJlabe. ®ie ^auptbeftrebungen begmecfen eben

eine energifâe ©tettungnabme gegenüber allen baS §anbmerï
fääbigenben 3aftänben uni) gang befonberS gegenüber jeber
einbeimifâcn unb auSmärtigen ©âmupfonfurreng. Ilm einen

tüchtigen §anbmertcrftanb gu erhalten, foil bent SebrlingS*
mefett bie ßotte ©eaâtung gefâenît, bem ©enoffenfâaftS*
roefen unb ber ©egelnng ber Srebitßerbältniffe bie nötbige
Slufmerîfamfeit gugemanbt unb an ben ©iterbeuleti unb 9luS*

tuüd)fen ber einft fo gtpriefeneti ©eroerbefreibeit tüchtig herum*

gebrüdt merben. ®er tleiue §anbmei£er, gumal ber ebrliâe
®eufel, geljt im ©etuoge ber beutigen ©âminbelperiobe be*

reitS ßerloren, unb ba mag eS gut fein, menn fiâ einmal
mieber ein guter ©tcd eines geroiffen ©erufSgmeigeS gn=

fammenfinbet unb fiâ bie £aube reicht gu gemeinfamem
©orgeben: Sehen unb Sehen laffen, eine mögliäft billige,
aber auâ auf foliber ©runblage herubenbe ©eredjnung ber

auSgnfübrenbeu 8lrheiten, unb bähet eine äluSfübrung ber

Sirh eit, bie eines ©teifterS mürbig ift. Seber im ©erhanbS*

rapon mobnenbe ©âreiner* ober 3ttnmermeifter feilte hier

gerne unb miliig baS Seinige naâ Gräften beitragen unb

burâ beu ©eitritt in bett ©teifter*gaäüerein feinen rebliâen
SBillen für bie gute ©aâe hefunben unb an ben ®ag legen.
3ebe tnenfâliâe ©äöpfung ift unßollfommen, unb menn auâ
hier niât SltteS bem Sßunfäe jebeS ©ingeinen entfpriât unb

fiâ ©iandjeS niât hemäbrt, fo roirb man fteiS bie ©rfabrung
gu Stupe gieben unb aflfattig ©erfäutnteS naägubßlon fuâen.
S33ir münfäen baber mögliäft allfeitigen Slnfâlufe unb that*
fräftige llnterftübung üon ©eite ber Çaâintereffenten fomobl
als aller ®erer, bie eS mit bem ©cmbroerterftanb moI)l meinen.

(„®oggenh. tttaâr.")
®er ©ereilt prâerifâer SBobnungSmictber grünbet

i eine ©au* unb ©pargefellfâaft als ©enoffenfâaft mit he*
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sondern müssen am Schlüssel herausgezogen werden (eine
Unbegreiflichkeit, die übrigens, wie wir betläufig bemerken
wollen, gleich mancher anderen mit der sogenannten Rennais-
sance nichts zu thun hat, sondern uns aus der trostlosen
Mahagoniperiode überliefert ist), Giebelaufsätze thronen auf
Schreibtischen, wo sie den Kopf bedrohen. Dergleichen sollte
sich das Publikum nicht gefallen lassen. So lange es nicht
selbst zuerst nach der Brauchbarkeit und Bequemlichkeit des
Möbels fragt, trägt es eine Mitschuld an der Unvernunft
dessen, was die Industrie ihm bietet. Man Halle an dem

Grundsatz fest, daß das Möbel für seinen Gebrauchszweck
gebaut sein muß. Man möge sich darin durch kein histo-
rischcs Gesetz irre machen lassen. Wir sind auf dem Wege,
auch hierin zu Wirklich anmuthigen Formen zu gelangen,
wie ja schon die Engländer damit einen guten Anfang ge-
macht haben. Die Befürchtung, daß die Kunst verloren gehe,
wenn man die Zweckmäßigkeit der Formen in die erste Linie
stelle, ist unbegründet. — Die Versammlung nahm erfreu-
lichecweise Lessings Worte mit Beifall auf. Der Vorsitzende
bemerkte dazu, das Kunstgewerbe sei für die Wahrheit dank-
bar, auch wenn sie bitter sei, und werde sie hoffentlich be-

herzigen.

Verschiedenes.
Die Schweizerische landwirthschaftliche Ausstellung in

Bern 1893 wird als achte Gruppe enthalten: eine Ma-
schinen- und Geräth e aus stellnn g, umfassend die
Maschinen und Geräthe des Feld-, Garten-, Obst und Wein-
baues, der Hauswirthschaft, der landwirthschaftlichen Neben-
gewerbe, der Thierarzneikunde und des Thier- und Pflanzen-
schutzes, worauf wir unsere Mechaniker zc. besonders auf-
merksam macheu.

Luzerncr kantonale Gcwerbeausstettung. Die Zeit der

kantonalen GeWerbeausstellung pro 1893 ist definitiv auf
1. Juli bis und mit 15. September festgesetzt worden. Die
Eintheilung geschieht in 22 Gruppen, wovon die letzte als
eigene Abtheilung, gewissermaßen als Anhang unter dem

Titel: „Erzeugnisse der ältern und neuern Kunst Luzerns."
Es weiden bloß Erzengnisse der luzernischen Gewerbethätigkeit
angenommen. Zu diesen gehören auch die Produkte des

Veredlungsgewerbes. Die ausgestellten Objekte werden einer

Jury zur Beurtheilung unterstellt. Es werden Diplome in
drei Abstufungen ertheilt. Bei Kunstgegenständen soll von
jeder Prämiruug abgesehen werden. Sämmtliche Ausstellnngs-
gegenstände werden ans Kosten des Unternehmens versichert.
Es wird ein Katalog der ausgestellten Objekte hergestellt,
unter namentlicher Aufführung der Aussteller und der Haupt-
sächlichsten Mitarbeiter an jedem Stück. Nach oem Schlüsse
wird ein summarischer Bericht unter Aufführung der ertheilten
Diplome veröffentlicht.

Den Oberländer Schnitzlern und den jurassischen Uhren-
machern wird vom Berner Großen Rathe für die Beschickung
der Weltansstellung in Chicago ein Staatsbeitrag von zu-
jammen 10,000 Fr. bewilligt.

Der Gewerbeverein Bisazofszell hat als Vorortssektion
des Verbandes thurganischer Gewerbevereine die Durchführung
der kantonalen Lehrlingsprüfung übernommen. Lehrlinge,
bczw. Lehrtöchter, und junge Handwerker, welche sich dieser

Prüfung unterziehen wollen, haben sich spätestens Ende Dezem-
der 1892 bei Herrn Rutishauser, Fabrikant in Bischofszell,

Verband appenzellischer Gewerbeschullehrer.IZSonn-
tag den 13. November konstituirte sich der letztes Jahr pro-
visorisch gebildete Verband appenzellischer Gewerbeschullehrer

zum Zwecke gegenseitiger Anregung und Belehrung in Sachen
-des gewerblichen Fortbildungsschulwesens, thatkräftiger För-
derung desselben in unserm Kanton, sowie Vertretung gegen-
über den h. Behörden, dem kantonalen Handwerkerverein und
dem Verbund schweizerischer Gewerbeschullehrer.

Der Gewerbeverein Wald hat für seine Mitglieder eine
Kreditauskunftsstelle errichtet. Wir heben aus dem bereits
beschlossenen Statut folgende Bestimmungen heraus: Zum
Schutze gegen schadenbringendes Kreditiren errichtet der Ge-
Werbeverein Wald bei einem seiner Mitglieder eine Kredit-
auskunftsstelle, auf welcher ein Verzeichuiß über all' Die-
jenigen, die ihren Kredit mißbrauchen, geführt wird. — Die
Mitglieder des Gewerbevereins sind verpflichtet, alle Fälle
von Kreditmißbrauch, ausgewiesen durch erfolglosen Rechts-
trieb, dem Inhaber der Kreditauskunftsstelle durch schriftliche
Eingabe anzuzeigen. — Vor der Eintragung hat die Aus-
kunftsstelle dem Schuldner zu melden, daß die Eintragung
nach einer Frist von 11 Tagen erfolge, insofern er sich nicht
inzwischen schriftlich ausweise, daß sein Gläubiger die Ein-
tragung zurückziehe. — Das Verzeichuiß soll genauen Namen,
Beruf und Wohnort des Schuldners, Datum der Eintragung,
Größe des Schuldbetrages enthalten. Der Name des Kre-
ditors ist nicht aufzuführen. — Die Mitglieder des Gewerbe-
Vereins sind berechtigt, von den Eintragungen jederzeit Einsicht
zu nehmen; je nach Ablauf von sechs Monaten ist das
Verzeichniß der inzwischen Eingetragenen den Mitgliedern
schriftlich zur Kenntniß zu bringen. — Der Vereinsvoistand
ist ermächtigt, mit Instituten ähnlicher Tendenz zur gegen-
seifigen Auskunftsertheilung in Verbindung zu treten.

Toggenbnrgischer Schreiner- nndZimmermeisterverein.
Sonnlag den 27. November versammelte sich der ueugegrüudete
Toggenburgische Schreiner- und Zimmermeister-Fachvcrein zu
einer außerordentlichen Hauptversammlung.

Der Verband will den ersten Schritt seiner Thätigkeit
damit beginnen, daß er einen auf vernünftiger Basis be-

ruhenden und den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechenden

Preistarif (Minimaltarif) für gewöhnliche, in den betreffenden
Bcrufszweigen stets vorkommende Arbeiten im Bau- und
Möbelfache, einführen will. Dieses höchst zeitgemäße Vor-
gehen der Berufskollegen eines weit verzweigten und ver-
breiteten Handwerks darf von Jedermann und ganz besonders

von den Fachinleressenten freudig begrüßt werden, und verdient
dasselbe auch die Aufmerksamkeit eines weitern Publikums
in vollem Maße. Die Hauptbesfiebungen bezwecken eben

eine energische Stellungnahme gegenüber allen das Handwerk
schädigenden Zuständen unv ganz besonders gegenüber jeder
einheimischen und auswärtigen Schmutzkonkurrenz. Um einen

tüchtigen Handwerkerstand zu erhalten, soll dem Lehrlings-
wesen die volle Beachtung geschenkt, dem Genossenschafts-
wesen und der Regelung der Kreditverhältnisse die nöthige
Aufmerksamkeit zugewandt und an den Eiterbeulen und Aus-
wüchsen der einst so gepriesenen Gewerbefreiheit tüchtig herum-
gedrückt werden. Der kleine Handwerker, zumal der ehrliche

Teufel, geht im Gewoge der heutigen Schwindelperiode be-

reits verloren, und da mag es gut sein, wenn sich einmal
wieder ein guter Stock eines gewissen Berufszweiges zu-

sammenfindet und sich die Hände reicht zu gemeinsamem

Vorgehen: Leben und Leben lassen, eine möglichst billige,
aber auch auf solider Grundlage beruhende Berechnung der

auszuführenden Arbeiten, und dabei eine Ausführung der

Arbeit, die eines Meisters würdig ist. Jeder im Verbands-
rayon wohnende Schreiner- oder Zimmermeister sollte hier

gerne und willig das Seinige nach Kräften beitragen und
durch den Beitritt in den Meister-Fachverein seinen redlichen
Willen für die gute Sache bekunden und an den Tag legen.
Jede menschliche Schöpfung ist unvollkommen, und wenn auch

hier nicht Alles dem Wunsche jedes Einzelnen entspricht und
sich Manches nicht bewährt, so wird man stets die Erfahrung
zu Nutze ziehen und allfällig Versäumtes nachzuholen suchen.

Wir wünschen daher möglichst allseitigen Anschluß und that-
kräftige Unterstützung von Seite der Fachinteressenten sowohl
als aller Derer, die es mit dem Handwerkerstand wohl meinen.

(„Toggenb. Nachr.")
Der Verein zürcherischer Wohnnngsmiether gründet

> eine Bau- und Spargesellschaft als Genossenschaft mit be-
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